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Gemeindevertretung  Kenntnisnahme  

 
   
 
 
Einführung und Vereidigung des Bürgermeisters 
 
Sachverhalt: 
 
Die Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters erfolgt durch das Mitglied, 
welches dem Rat am längsten ununterbrochen angehört. Sofern dies auf mehrere 
Mitglieder zutrifft, entscheidet das Lebensalter. (§ 65 Abs. 3 GO).  
 
Gemäß § 46 LBG hat der Beamte den folgenden Diensteid zu leisten:  
 
„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können 
verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe.“  
 
Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 
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